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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Bürger- und Ratsservice 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Anregungen gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

16.01.2018 Bezirksvertretung Münster-Nord Bericht 

 
 
Bericht: 
 
Folgende Anregungen gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
sind eingegangen: 
 
 

Jahr-Nr. Antragsanliegen Entscheidungszuständigkeit 
(Das Anhörungs- und Beratungsrecht 
weiterer Gremien bleibt unberührt.) 

2017-00145 Es wird angeregt, dass alle 
Kindertageseinrichtungen in Münster die 
nachgewiesene Berufstätigkeit beider 
Elternteile (bei Alleinerziehenden des 
Erziehenden) als eines der beiden wichtigsten 
Vergabekriterien bei der Kitaplatzvergabe 
anwenden. Des Weiteren soll eine Neuregelung 
für die Kitaplatzvergabe der Kinder getroffen 
werden, die erst nach dem 31.10. des 
laufenden Kalenderjahres das erste Lebensjahr 
vollenden.  

Verwaltung zur Vorprüfung   

2017-00150 Es wird angeregt, die Geschwindigkeit auf der 
Straße Heidegrund zwischen dem 
Ortsausgangsschild in Kinderhaus und der 
Straße Am Max-Klemens-Kanal auf 50 km/h zu 
begrenzen. 

Verwaltung   

 
 
 
 
 

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/1104/2017 

Auskunft erteilt: 

Frau Dautzenberg 
Ruf: 

492-3365 

E-Mail: 

Dautzenberg@stadt-muenster.de 
Datum: 

03.01.2018 

Öffentliche Berichtsvorlage 
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Die Anregungen wurden sowohl an die Bezirksvertretung Münster-Nord als auch an den Rat der 
Stadt Münster gerichtet und wurden den Mitgliedern des Rates bereits in der Sitzung am 
13.12.2017 bekannt gegeben.  
 
 
In Vertretung  
 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
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